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 Ionisierende Niedrigstrahlung: Gesundheitsfolgen

 

bis in die 70iger Jahre: 

Gesundheitsfocus auf hoher und kurzzeitiger Strahlung  

              Strahlenkrankheit ab ca. 0,5 Sv (=500mSv) 

                Strahlentod (50%) ab  ca. 4 Sv  (Tod innerhalb von 3-4 Wochen) 

                          bzw.   (100%)  bei ca. 7 Sv

                                      („deterministischer“ Strahlungs-Schaden= Zelltod)

Niedrigstrahlung ist seit Hermann Joseph Muller (1927) u. Alice Stewart (1950, 

1975) in seiner gesundheitsschädlichen Bedeutung bekannt.
                                              („stochastischer“ Strahlungs-Schaden= Zellmutation, Zellfunktion          

                                         bleibt zunächst erhalten)

                          

  



Lineare Dosis-Wirkungsbeziehung

Quelle: BMJ 2010,340:b5349

Quelle: BMJ 2010,340:b5349



 Ionisierende Niedrigstrahlung: Worüber reden wir ?

 

                                  

Bandbreite : 0 bis 50 mSv/a  ("US National Library of Medicine")

< 200 mSv/a   („U.S. Department of Energy“) 

Dosis-Grenzwerte für die Bevölkerung (nach §46 StrlSchV):

                                                           1 mSv/a   (Allgemeinbevölkerung)                  
                                                    20 mSv/a  (Atomarbeiter)

Exkurs:

Versuch der Konstruktion einer 100 mSv - Grenze (zuletzt 2015, USA) 

Japan:  Aufhebung der Evakuierungsanordnung  <20 mSv 

  



Natürliche Hintergrundstrahlung

 

Größenordnung der Hintergrundstrahlung 

            ( 1-3 mSv/a                   2,1  mSv/a in Deutschland)         

z.B. Strahlenexposition durch Gase:

                               Radon (+ seine kurzlebigen Zerfallsprodukte) : 1,1 mSv/a 

                                           

z.B. Strahlenexposition durch Baumaterial:
                                              Kalksandstein, Sandstein: 0 bis 0,1 mSv/a

                                              Ziegel, Beton: 0,1 bis 0,2 mSv/a

                                              Naturstein, Gips: 0,2 bis 0,4 mSv/a

                                              Schlackenstein, Granit: 0,4 bis 2 mSv/a

                                       



     „Mythos“
            
      Natürlich = gesund                     
        

        „Natürliche Strahlung muss ungefährlich sein“

Hintergrund: 
Freigabe-Grenze 10 μSv   (1 μSv= 1 Millionstel Sv) 

sog. „Schwankungsbreite“

                      
    

     

  

 
 



Gesundheitliche Auswirkungen 
der „natürlichen“ Hintergrundstrahlung 

8.600 Krebstodesfälle (Mortalität)/a in D    (Koelzer, 2014)

                                                                            (Gesamtmortalität 2012: 220.923)

10-15% aller Lungenkrebsfälle durch Radon  (BEIR VI, 2005)

15-20 % aller Kinderleukämien 

                                                            ( Little, Wakeford, Kendall, 2009 u. Spycer, Lupatsch et al., 2015)



Kinderkrebs und Hintergrundstrahlung
       Spycer, Lupatsch et al. 2015 (u.a. Swiss national kohort study group)

Quelle: BMJ 2010,340:b5349

Quelle: BMJ 2010,340:b5349



Gesundheitliche Auswirkungen 
der „natürlichen“ Hintergrundstrahlung 

 plus:  

 ca. gleicher Prozentsatz bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

                            (Herzinfarkt, Insult)
 

hinzukommend: 
        Folgen der zivilisatorische Hintergrundstrahlung: 

        u.a.  Medizin, Reisen, (ehem.) AtombombenFall-Out, AKW



Quelle: BMJ 2010,340:b5349

Quelle: BMJ 2010,340:b5349



Gefahren der ionisierenden Niedrigstrahlung

KiKK-Studie Untersuchung über die Erkrankungswahrscheinlichkeit von Kindern in der            
                                                           Umgebung von Kern-Kraftwerken       veröffentlicht 2007 

Von 1980 bis 2003 sind in Deutschland 121-275 Kinder unter 5 Jahren 
Leukämie erkrankt, weil sie in AKW-Nähe wohnen.

Das bedeutet:      Jedes Jahr erkranken in Deutschland Kleinkinder neu 
                Mindestens 5-12 Kinder zusätzlich.

 Die vermehrten Erkrankungsfälle in den Studiengebieten sind auch
bis zu einer Entfernung von 50 km nachgewiesen worden.

Die Erkrankungswahrscheinlichkeit nimmt nachweislich
mit der Nähe zum AKW zu.

bis 50 km-Entfernung:   8 – 18%  (alle Krebserkrankungen)
bis 10 km-Entfernung: 20 – 40 % (alle Krebserkrankungen)  

                bis   5 km-Entfernung: 60 – 75 % (alle Krebserkrankungen)



Gefahren der ionisierenden Niedrigstrahlung

                                                             (The Lancet Haematology, 2015) 

308.000 Atom-Arbeiter (Frankreich, GB,USA,  > ein Jahr lang im 
AKW ) 

Ergebnis: 
-erhöhte Leukamieraten (insbesondere CML)

-linearer Trend selbst bei niedrigsten Dosen
-Hinweis auf  Risikoerhöhung um 0,002 %/10 μSv
      



Gefahren der ionisierenden Strahlung

Tschernobylfolgen:



Gefahren der ionisierenden Niedrigstrahlung

Grundlegende Vorstellungen

A: „linear – no threshold“ :   
     Keine Schwellendosis, sondern lineare Wirkbeziehung,
       ( fragliche Modifikation im Niedrigstrahlungsbereich durch zusätzliche genregulative Wirkung)               

                                                                                                             (Helmholz Zentrum München, 2015 )

B: „Langzeit“-Effekt der Niedrigstrahlung
                                      ( Bezugspunkt: stochastische Strahlenschäden)

        Jahre bis Jahrzehnte bis zur Ausprägung von Krankheiten und Tod          
                                        

       Genetisch-chromosomale Einwirkung
              „Tschernobyl wütet im Erbgut“ (Michel Fernex, IPPNW Schweiz) 

                           



Genetisch-chromosomale Einwirkung 

Kinder der Liquidatoren Tschernobyls:

Häufung von:
 
Chromosomenaberrationen (x 7)
Angeborene Fehlbildungen
Leukämie und Krebserkrankungen allgemein
Endokrinologische Erkrankungen ( Schilddrüsenanomalie, Zuckerkrankheit)
Hirnorganische Krankheiten (u.a. Mikrocephalie)

                                                     (A. F. Tsyb et al. 2006)  



Gefahren der ionisierenden Niedrigstrahlung

Grundlegende Vorstellungen
C: Kummulative Wirkung der Strahlung:                                   

                                    Gesamtbetrachtung notwendig
D: Multiplikatives Risiko mit anderen Noxen 
   (Bsp. : Raucher u. Radon)  „Krebspromotion“

E: Unterschiedliche Dispositionen / individuelle 
Strahlensensibilität 

    (Embryo, Kinder)
    (Bsp. BRCA 1/2 Mutationsträgerinnen bei Brustkrebs)



Gefahren der ionisierenden Niedrigstrahlung

IPPNW-Aktion:
Reference-Embryo

Erhöhte Strahlensensibilität





Gefahren der ionisierenden Niedrigstrahlung

Grundlegende Kritik an der ICRP/Grenzwerte 

- Referenz für Strahlenschäden dienen der ICRP bis dato vornehmlich

  die Atombombenüberlebenden von Hiroshima u. Nagasaki

- Schadensmaß („effektive Dosis“) ist ausschließlich auf die

  Krebsmortalität ausgerichtet (anhand organspezifischer

  Gewichtungsfaktoren)

- Referenz: Junger Erwachsener, weiß, gesund



Gefahren der ionisierenden Niedrigstrahlung

Grundlegende Kritik an der ICRP/Grenzwerte 

- veraltete Modelle und fehlerhafte Abschätzungen führen zur 
„Unterschätzung des Strahlenrisikos“ 

       EAR (absolutes Risiko):  ICRP (26) 1977 :  0,0125 /Sv

                                                     ICRP (60) 1990 :  0,055/Sv

                                                      BEIR-VII und WHO 2013: 0,11/Sv   (Konfidenzintervall 0,09-0,35)

                                                      IPPNW (Ulmer Papier) 2014: 0,2/Sv

Exkurs: 

-    Grenzwerte dürfen ...den Ausbau der zivilen Atomtechnologie 
nicht behindern...

                                                   

-   StrSchV:        Risikowert  2 : 100 

    GefStoffV:     Risikowerte von  4 : 1000 bzw. 4 : 100.000   

                                                      



                       Freigabe lt. 10 μSv-Konzept

 Bisherige offizielle Linie:
 Strahlenbelastung/Person von 10 μSv/a sei „unbedenklich“                                 

                                           ( EU-Richtlinie 96/29 Euratom )

Aber: 

 BEIR-VII-Gutachten (2006): 

      „Niedrigstrahlung, so gering sie auch sein mag, kann immer 
gesundheitliche Schäden auslösen...“

 WHO-Chefin Chan (Mai 2011): 

       "Es gibt keine ungefährlichen Niedrigwerte radioaktiver Strahlung".

    

     

  

 
 



                       Freigabe lt. 10 μSv-Konzept

      Problem der Verdichtung
       

       Zusammenfassung:
              Eine zusätzliche gesundheitliche Belastung 

durch den Freigabe-Müll ist vorhanden,
aber 

sie ist vermeidbar
deshalb

keine Freigabe von gering kontaminiertem Material 
(Prävention)

    

     

  

 
 



              

        Danke 
     für Ihre Aufmerksamkeit
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